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Regelungen zur Einstellung des Masterstudienganges History, Philosophy and Sociology of Science 
(HPSS) mit dem Abschluss „Master of Arts“ (M.A.) vom 15. September 2014 

 
1. Aufhebung 

Aufgrund des Beschlusses der Fakultätskonferenz der Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie 
vom 15. Januar 2014, des Beschlusses der Fakultät für Soziologie vom 29. Mai 2013 und des Rektorats vom 11. März 
2014 wird der Masterstudiengang History, Philosophy and Sociology of Science (HPSS) mit dem Abschluss „Master of 
Arts“ (M.A.) mit Wirkung zum 30. September 2017 eingestellt. 

 
 
2. Einschreibungsmöglichkeiten 

Neueinschreibungen im genannten Masterstudiengang waren regulär letztmalig zum Wintersemester 2013/14 möglich. 
Zum Sommersemester 2014 wurde eine Einschreibung ermöglicht, sofern Studierende sich damit einverstanden erklärten, 
zum Wintersemester 2014/15 in den Masterstudiengang „History, Economics and Philosophy of Science” (HEPS) zu 
wechseln. Einschreibungen in höhere Fachsemester können in HPSS nicht mehr erfolgen. 
 
 
3. Studienangebot 

Die in den Fächerspezifischen Bestimmungen vorgesehenen Module, Lehrveranstaltungen bzw. adäquate Ersatzveran-
staltungen werden wie folgt eingestellt: 

 

Nr. Modultitel letztmaliges Angebot - Semester 

1 Einführungsmodul WS 2013/14  

2 
HM 1: Wissenschaft und Gesellschaft - Wissensgesell-
schaft 

SS 2016 

3 HM 2: Methoden in der Wissenschaft SS 2016 

4 HM 3: Die Entwicklung der Wissenschaften SS 2016  

5 HM 4: Wissenschaftsorganisation und -politik SS 2016  

6 Praktikumsmodul SS 2016  

7 Abschlussmodul SS 2016  

 
 
4. Erbringung von Einzelleistungen 

Das Erbringen von Einzelleistungen ist grundsätzlich im Rahmen der in Ziffer 3 genannten Zeiträume möglich. Nach den 
in Ziffer 3 genannten Zeiträumen besteht teilweise die Möglichkeit, Einzelleistungen für einen entsprechenden Studienab-
schluss zu erbringen, längstens jedoch bis zum 30. September 2017 (Ziffer 7). Hierbei wird auf andere Module zurückge-
griffen, die angerechnet werden. Dieses Angebot besteht wie folgt:  

 

Nr. Modultitel Alternative Module

1 Einführungsmodul 26-HEPS-EM - Einführungsmodul (HEPS)  

2 
HM 1: Wissenschaft und Gesellschaft - 
Wissensgesellschaft 

derzeit kein Angebot geplant 

3 HM 2: Methoden in der Wissenschaft 
26-HEPS-HM3 - Hauptmodul 3 „Methoden in der Wis-
senschaft“ (HEPS) 

4 HM 3: Die Entwicklung der Wissenschaften 
22-HEPS-HM1 - Hauptmodul 1 „Entwicklung der Wis-
senschaften“ (HEPS) 

5 
HM 4: Wissenschaftsorganisation und -
politik 

derzeit kein Angebot geplant  

6 Praktikumsmodul 26-HEPS-PM - Praktikumsmodul (HEPS) 

7 Abschlussmodul 26-HEPS-AM - Abschlussmodul (HEPS) 
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5. Fortgelten der Prüfungsordnungen und Fächerspezifischen Bestimmungen  

Im Übrigen bleiben die geltenden Regelungen für den Masterstudiengang (MPO Fw., Fächerspezifischen Bestimmungen 
und Modulhandbuch) in den jeweils geltenden Fassungen unberührt. 
 
 
6. Die Studienberatung 
Die Dekanin/der Dekan der Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie und die Dekanin/der Dekan 
der Fakultät für Soziologie informieren die Studierenden rechtzeitig darüber, welche Module, Lehrveranstaltungen als 
Ersatzveranstaltungen besucht werden können und welche Möglichkeiten zum Erbringen von Einzelleistungen bestehen. 
 
 
7. Beendigung des Studiums und Exmatrikulation 

Nach Ablauf des Sommersemesters 2017 (30. September 2017) erfolgt die Exmatrikulation der Studierenden. 
 
 
8. Information der Studierenden 

Die Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie und sowie die Fakultät für Soziologie unterrichten die 
Studierenden unverzüglich von diesen Regelungen. 
 
 
9. Inkrafttreten 
Diese Regelungen treten am Tage nach ihrer Bekanntgabe im Verkündungsblatt der Universität Bielefeld - Amtliche Be-
kanntmachungen - in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorats vom 2. September 2014 und der Beschlüsse Fakultätskonferenz 
der Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie vom 28. Mai 2014 sowie der Fakultät für Soziologie 
vom 21. Mai 2014. 
 
Bielefeld, den 15. September 2014 
 

Der Rektor 
der Universität Bielefeld 

Universitätsprofessor Dr.-Ing. Gerhard Sagerer 
 




